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Gebühren der Kreismusikschule Bamberg im Schuljahr 2023/2024 
 
Gemäß § 3 Abs. 6 der Gebührenordnung für die Kreismusikschule Bamberg gelten im Schuljahr 
2023/2024 (1. September 2023 bis 31. August 2024) folgende Gebühren: 
 
Musikalische Grundfächer 
Früherziehung/Grundausbildung/ Rhythmik   Gebühr nach Gruppenstärke 
        wie bei Hauptfächern 
Hauptfächer 
(Instrumentalunterricht/Sologesang) 
 
Fünf und mehr Schüler      250,20 € 
vier Schüler       368,04 € 
drei Schüler       428,76 € 
zwei Schüler       551,04 € 
Einzelunterricht 30 min     765,60 € 
Einzelunterricht 45 min              1.040,88 € 
 
Klavierzuschlag (unabhängig von der Unterrichtsform)   41,64 € 
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Ergänzungsfächer  
(z.B. Chor, Kammermusik, Jazzband, Orchester, Spielkreise) 
 
- mit Belegung eines Hauptfachs         -      € 
- ohne Belegung eines Hauptfachs    183,72 € 
- ohne Belegung eines Hauptfachs,  
aber aktives Mitglied in einem Musikverein im Landkreis    91,56 € 
 
 
Bamberg, 16. Februar 2023 
 
 
 

Landratsamt Bamberg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vollzug des Baugesetzbuches – BauGB – in der Fassung der Bekanntmachung vom  
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und der Bayer. Bauordnung – BayBO – in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588) 

 
Bekanntmachung 

 
Das Landratsamt Bamberg hat mit Bescheid vom 23. Februar 2023, Az. 20220708, der Schlosserei 
Schwan Stahl- und Metallbau GmbH, Möllerstraße 35, 45966 Gladbeck, eine Baugenehmigung für die 
Verlängerung einer temporären Basisstation für das Mobilfunknetz mit Container und Abspannung  
auf dem Grundstück Flur-Nr. 757 der Gemarkung Hallstadt erteilt. 

 
Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt, da mehr als 20 Beteiligte zu benachrichtigen sind, gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO die Zustellung des Baugenehmigungsbescheides an die bau- und immissi-
onsschutzrechtlichen Nachbarn. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). 
 
Die Genehmigungsunterlagen für diese Baumaßnahme können beim Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 
23, Zimmer H 233, 96052 Bamberg, und bei der Stadt Hallstadt, Marktplatz 2, 96103 Hallstadt zu den 
jeweils üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bay-
reuth, Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth.  
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 

den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Außer in den Fällen elektronischer Übermittlung sollen der Klage 
und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
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- Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

 
Bamberg, 23. Februar 2023 
 
 

Landratsamt Bamberg 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landratsamt 
Johann Kalb 

Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amtsblatt Landkreis Bamberg Nr. 2  / 2023     Seite 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


